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Stellungnahme der 

Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR), Dachorganisation der Behindertenverbände Österreichs, zum
Entwurf eines Bundesgesetzes,

mit dem das Behinderteneinstellungsgesetz und das Bundesbehindertengesetz geändert werden sowie zum Entwurf einer Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz betreffend nähere Bestimmungen über die Feststellung des Grades der Behinderung (Einschätzungsverordnung)
GZ: BMASK-40101/0009-IV/9/2009
Die ÖAR erlaubt sich, zu oben angeführtem Entwurf folgende Stellungnahme abzugeben:

Grundsätzlich ist anzuführen, dass die ÖAR den Willen zur Anpassung an medizinische und gesellschaftliche Fortschritte in der Behindertenpolitik sehr begrüßt. Die Aktualisierung der aus dem Jahr 1965 stammenden Richtsatzverordnung, die bisher für die Beurteilung des Grades einer Behinderung herangezogen wurde, ist längst überfällig, da diese seit langem nicht mehr den realen Gegebenheiten entspricht.

Die Neuordnung dieser Gesetzesmaterien ist für Menschen mit Behinderungen von großer Tragweite und hat daher mit größtmöglicher Einbeziehung der betroffenen Personengruppe bzw. deren vertretenden Organisationen zu erfolgen, da die rechtlichen (Kündigungsschutz) und finanziellen Auswirkungen für Menschen mit Behinderungen von enormer Wichtigkeit sein werden.
Vorerst erlaubt sich die ÖAR, auf einige allgemeine Punkte hinzuweisen:

Es ist wesentlich, dass die Sensibilisierung für die Anliegen der von uns vertretenen Personen bereits im Sprachgebrauch beginnt. Diskriminierender Sprachgebrauch bezieht sich auf Bezeichnungen, die eine gesellschaftliche Gruppierung auf bestimmte Merkmale festlegen, die auf Vorurteilen beruhen. Es macht einen feinen semantischen Unterschied, ob man von „Behinderten“ spricht oder von „Menschen mit Behinderungen“. Die ÖAR ersucht daher, in allen Normen, so auch im Bundesbehindertengesetz und im Behinderteneinstellungsgesetz die Bezeichnung „Behinderte“ durch „Menschen mit Behinderungen“ zu ersetzen.
Ebenso ersucht die ÖAR, den Begriff „Teilhabe“ statt „Teilnahme“ durchgängig zu verwenden, da dieser den Aspekt des tatsächlichen Dabeiseins (Teilnahme) sowie die rechtliche Einbeziehung und die Einbeziehung in funktionale Abläufe einschließt.
Tatsächlich hat ein Umdenkprozess, ein Paradigmenwechsel, weg vom hilfebedürftigen Objekt, welches durch physische und psychische Mängel die Notwendigkeiten erzeugt, mehr oder weniger umsorgt zu werden (medizinisches Modell), hin zum selbstbestimmten Rechtssubjekt (soziales Modell) begonnen.

Nicht zuletzt wird diese Forderung durch die jüngste UN-Konvention „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ als Maßstab festgelegt und Österreich hat sich durch die Ratifizierung dieser Konvention ab diesem Zeitpunkt dazu verpflichtet, deren Grundsätze in allen Maßnahmen, Normen und Programmen zu berücksichtigen und in diese einfließen zu lassen.
Daher sind alle Gesetze und Verordnungen auch auf die Übereinstimmung und Kompatibilität mit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu überprüfen.
Behinderteneinstellungsgesetz
Ad § 14 Abs. 2 erster Satz:
§ 14 Abs. 2 bestimmt, dass das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen unter Mitwirkung von ärztlichen Sachverständigen den Grad der Behinderung nach den Bestimmungen der Einschätzungsverordnung einzuschätzen hat.
Es ist anzumerken, dass die Festlegung des Grades der Behinderung eine Rechtsfrage ist und daher nicht, entgegen der bisherigen oftmalig angewendeten Praxis von einem Sachverständigen zu beantworten ist, sondern dieser ist ausschließlich von dem Entscheidungsträger des Bundessozialamtes unter Heranziehung von Sachverständigengutachten einzuschätzen.

Auch die Erläuterungen zur Einschätzungsverordnung besagen, dass die Anlage zur Einschätzungsverordnung zum Großteil von Ärztinnen und Ärzten erstellt wurde. So haben bei der Ausarbeitung der Einschätzungskriterien wissenschaftlich tätige Ärztinnen, Ärzte und erfahrene Gutachterärztinnen und Gutachterärzte mitgearbeitet. 
Das bedeutet, dass für die Beurteilung des Grades der Behinderung weiterhin das medizinische Modell dominant ist.

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen weist eindeutig auf die Verpflichtung der Mitgliedstaaten hin, einen Paradigmenwechsel vom „medizinischen“ zu einem „sozialen Model“ vorzunehmen.

Um der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen eher gerecht zu werden und ihr zu entsprechen, ist es unbedingt notwendig, zum bio-medizinischen Modells (ICD) zusätzlich das bio-psycho-soziale Modell (ICF) als Grundlage für die Einschätzung des GdB heranzuziehen, welches den Zustand der funktionalen Gesundheit einer Person als das Ergebnis der Wechselwirkung zwischen der Person mit einem Gesundheitsproblem (ICD) und ihren Kontextfaktoren auffasst. Laut UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen entsteht Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren, die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern.
Da die Einschätzung des Grades der Behinderung im Rahmen des BEinstG vorgenommen wird, um den Unterstützungsbedarf eines Menschen mit Behinderungen bei der Eingliederung oder Wiedereingliederung in das Erwerbsleben festzustellen, ist es umso wichtiger, auch Umweltfaktoren bei der Beurteilung heranzuziehen.
Liegt der Beurteilung des Grades der Behinderung nur ein ärztliches Gutachten zugrunde, so kann davon ausgegangen werden, dass auch weiterhin ein „medizinisches Modell“ zum Tragen kommt. Es ist dringend erforderlich, multidisziplinäre bzw. multiprofessionelle Teams (Betreuungspersonen, Arbeitsmediziner, Sachverständiger aus dem Bereich der Berufskunde, Therapeuten usw.) zur Beurteilung heranzuziehen.

Ad § 27 Abs. 1:
Die ÖAR begrüßt, dass mit der Einschätzungsverordnung nicht in bestehende Rechte eingegriffen werden soll. Dieser Grundsatz soll bei objektiv unverändertem Gesundheitszustand nicht nur für Nachuntersuchungen, die von Amts wegen durchgeführt werden, gelten, sondern auch für die Fälle, in denen die Betroffenen einen Antrag auf Neufestsetzung des GdB stellen. Somit soll eine Herabstufung nur möglich sein, wenn es zu einer wesentlichen Verbesserung des Gesundheitszustandes oder der Beeinträchtigung gekommen ist.
Die im § 27 Abs. 1 2. Satz enthaltene Regelung, dass innerhalb der ersten 3 Jahre nach Inkrafttreten für Verfahren nach § 14, sofern zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten rechtskräftig festgestellt oder ein Behindertenpass nach § 40 BBG ausgestellt war, die Richtsatzverordnung nach dem KOVG weiterhin Anwendung findet, stellt einerseits in Verbindung mit § 27 Abs. 1 a einen Eingriff in bestehende Rechte für diejenigen dar, deren Grad der Behinderung bereits rechtskräftig festgestellt wurde, dieser jedoch unter 50 % liegt, und lässt andererseits einen Eingriff in bestehende Rechte nach Ablauf der 3 Jahre auch bei Personen ab 50 % GdB zu. Ein rechtskräftig festgestellter GdB soll jedoch jedenfalls – bei objektiv unverändertem Gesundheitszustand – unberührt bleiben. 

Die im Entwurf enthaltene 3-Jahres-Regelung benachteiligt überdies Personen mit einem rechtskräftig festgestellten GdB von zumindest 50 %, da sie während dieser Zeit gar nicht in den Genuss der Anwendung der neuen Einschätzungsverordnung kommen können, nach der sie möglicherweise einen höheren Grad der Behinderung erreichen könnten. Die neue Einschätzungsverordnung sollte für alle Verfahren, die nach Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Regelung eingeleitet werden, zur Anwendung kommen, doch muss sichergestellt sein, dass ein bereits rechtskräftig festgestellter Grad der Behinderung bei objektiv unverändertem Gesundheitszustand nicht berührt wird. 

Bei Beibehaltung der im Entwurf enthaltenen Regelungen für Neufestsetzungsanträge wäre die Situation für behinderte Menschen in Wahrheit nur dahingehend beeinflussbar, dass sie – um mögliche Herabstufungen des Grades der Behinderung auf Grund der Anwendung der neuen Einschätzungsverordnung von vornherein zu vermeiden – grundsätzlich keine Anträge auf Neufestsetzung mehr stellen, im Fall der Personen mit rechtskräftig festgestelltem GdB von zumindest 50 % nach Ablauf der 3 Jahre nach Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Regelung, was wohl nicht die Intention des Gesetzgebers sein kann. Der Betroffene muss darauf vertrauen können, dass er – sofern keine wesentliche Verbesserung des Gesundheitszustandes eingetreten ist – das behält, was er hat, nämlich seinen einmal bereits rechtskräftig festgestellten Grad der Behinderung. 

Gefordert wird daher, den 2. Satz des § 27 Abs. 1 ersatzlos zu streichen.

Ad § 27 Abs. 1a neu
wäre § 27 Abs. 1 a  wie folgt zu formulieren:

„Ein rechtskräftig festgestellter Grad der Behinderung wird durch das In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxxx/xxxx nicht berührt. Im Falle eines Antrages auf Neufestsetzung des Grades der Behinderung und im Falle einer von Amts wegen durchgeführten Nachuntersuchung bleibt – bei objektiv unverändertem Gesundheitszustand – der festgestellte Grad der Behinderung unberührt, sofern es nicht auf Grund der Bestimmungen der Einschätzungsverordnung (BGBl. II Nr. xxxx/xxxx) zu einer höheren Einstufung kommt.“ 
Bundesbehindertengesetz und Einschätzungsverordnung:

§ 1 Abs 2 neu BBG:
bzw. § 1 Einschätzungsverordnung:
Die ÖAR hätte sich einen Behinderungsbegriff gewünscht, der weniger defizitorientiert ist und die sozialen Barrieren - also das "Behindertwerden" durch bauliche, kommunikative oder gesellschaftliche Barrieren – betont. Dieser Aspekt wird in der vorliegenden Definition völlig vernachlässigt. Der Zusammenhang zwischen einer Beeinträchtigung und der Wechselwirkung mit den verschiedenen in Umwelt und Gesellschaft vorhandenen Barrieren sollte jedenfalls im Bundesbehindertengesetz aber auch im Behinderteneinstellungsgesetz Berücksichtigung finden.
Ad § 41 Abs. 1 zweiter Satz BBG:

Es ist zur Einschätzung ein multidisziplinäres Team herangezogen werden (s.o.).
Ad § 55 Abs. 4 und 5: 

Auf die Anmerkungen zu § 27 Abs. 1 und 1 a BEinstG wird verwiesen. 

§ 55 Abs. 4 wäre daher wie folgt zu formulieren:

„Ein rechtskräftig festgestellter Grad der Behinderung wird durch das In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxxx/xxxx nicht berührt. Im Falle eines Antrages auf Neufestsetzung des Grades der Behinderung und im Falle einer von Amts wegen durchgeführten Nachuntersuchung bleibt – bei objektiv unverändertem Gesundheitszustand – der festgestellte Grad der Behinderung unberührt, sofern es nicht auf Grund der Bestimmungen der Einschätzungsverordnung (BGBl. II Nr. xxxx/xxxx) zu einer höheren Einstufung kommt.“ 

Der 3. Satz des § 55 Abs. 5 wäre ersatzlos zu streichen.
Einschätzungsverordnung
Ad § 3 (1):

Festzuhalten ist, dass sich die Gesamteinschätzung schon bisher als sehr schwierig erwiesen hat. Nach der bisherigen Praxis werden geringfügige Leiden mit 20 vH häufig relativ hoch eingeschätzt. Die Gesamteinschätzung erfolgt in der Regel - offensichtlich in korrigierender Absicht - sehr restriktiv und ist dadurch insbesondere auch für die Betroffenen nicht nachvollziehbar. Dieses Problem scheint durch die Einschätzungsverordnung nicht gelöst.

Für die Regelung des Gesamtgrades der Behinderung wird vorgeschlagen, sich an der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes und der Anlage zu § 2 der deutschen Versorgungsmedizin-Verordnung zu orientieren. Nach der ständigen Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist die Gesamt-Einschätzung nach § 7 KOVG nicht aus der Summe der einzelnen MdE mit einem gewissen Abzug zu erstellen und auch nicht von einer wechselseitigen Leidensbeeinflussung abhängig, sondern von einem Zusammenwirken aller „Dienstbeschädigungen“ in Bezug auf die Erwerbsfähigkeit. Denn mehrere „Dienstbeschädigungen“ können, auch wenn sie sich nicht gegenseitig beeinflussen, in ihrer Gesamtheit auf die Erwerbsfähigkeit nachteiliger einwirken als eine „Dienstbeschädigung“ für sich allein. Gegenstand der Gesamteinschätzung ist daher die durch das Zusammenwirken mehrerer - wenn auch voneinander unabhängiger – „Dienstbeschädigungen“ bewirkte Beeinträchtigung der gesamten körperlichen und seelischen Beschaffenheit des „Geschädigten“ in Hinsicht auf das allgemeine Erwerbsleben (Stammrechtssatz VwGH vom 19.11.1997, Zl. 95/09/0232)

Ad § 3 (2):

Nach Abs. 2 ist eine Erhöhung des Grades der Behinderung nur für den Fall einer „wechselseitigen Beeinflussung“ der funktionellen Einschränkungen vorgesehen. Dies entspricht nicht der derzeitigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes. Nach ständiger Rechtssprechung können sich mehrere Einschränkungen, auch wenn keine wechselseitige Beeinflussung gegeben ist, dennoch in ihrer Gesamtheit nachteiliger im Erwerbsleben auswirken als eine Einschränkung für sich allein. 

Im Übrigen ist nicht klar – und geben auch die Erläuterungen keine Auskunft – inwiefern sich die beiden Fälle des Abs. 2 unterscheiden.

Weiters bedarf es einer Regelung/Festlegung, wie im Fall von Überschneidungen vorzugehen ist.
Ad § 4 (1):
Nachdem es in Zukunft im Sinne der Rechtssicherheit, Transparenz, Verfahrensökonomie und Entbürokratisierung wünschenswert erscheint, dass eine Begutachtung durch ein multidisziplinäres Team für die Erstellung und Gewährung eines umfassenden Unterstützungsangebotes dient, mit welchem die Teilhabe in der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen gewährt werden kann, ist es unabdingbar, dass die Beurteilung nur im Rahmen eines sozialen Modells erfolgen kann. Jetzt wäre der Anfang dafür zu setzen. Dabei könnten die Begutachtungen nach den Pflegegeldgesetzen, dem FLAG, den Sozialversicherungsgesetzen usw. zusammengefasst werden

Auch im geltenden Regierungsübereinkommen ist dazu im Kapitel „Soziales und Gesundheit“ folgendes Ziel zu finden: „Verbesserung der Verfahrensqualität und des Schnittstellenmanagements in der Verwaltung“. In Niederösterreich und Wien läuft ein Pilotprojekt mit dem Titel „Gesundheitsstraße“, das eine neue, zentrale arbeitsmedizinische Begutachtungsstelle zur Beurteilung der Arbeitsfähigkeit von Personen vorsieht.
Anlage zur Einschätzungsverordnung:
Grundsätzlich weist die ÖAR darauf hin, dass aufgrund des, für diese wichtige Gesetzesmaterie, sehr kurzen Begutachtungszeitraumes eine intensivere Auseinandersetzung mit den einzelnen Punkten nicht möglich war und daher auch die Möglichkeit besteht, dass weitere Kritikpunkte, die in dieser Stellungnahme nicht erwähnt wurden, vorliegen können.
Es geht nicht klar hervor, ob es sich bei dieser Anlage um erläuternde Zusätze oder um Anordnungen handelt. Dies sollte unbedingt klargestellt werden.

Grundsätzlich wird angemerkt, dass in einer Reihe von Fällen, für Beeinträchtigung ca. 10 % weniger zuerkannt wird, als es unter der alten Richtsatzverordnung der Fall war. Weiters sei angemerkt, dass die Anlage eine Reihe von unbestimmten bzw. undefinierten Begriffen (gering, mäßig, schwer, maßgeblich, moderat usw.) enthält, sodass vorhersehbar ist, dass es zu Problemen im Zuge der administrativen Umsetzung kommen wird.
Unbestimmte Rechtsbegriffe wie „leichte Arbeit, mittelschwere Arbeit, sehr eingeschränkte Arbeitsfähigkeit“ müssen im Sinne der Rechtssicherheit konkretisiert werden.

Die tatsächlichen Auswirkungen der neuen Verordnung werden erst durch die Verwaltungs- und Rechtspraxis erkennbar sein. Aus diesem Grund ersucht die ÖAR, um regelmäßige Evaluierung der Entscheidungskriterien für die Verwaltungsbehörde unter intensiver Einbeziehung der Betroffenen und deren Organisationen im Sinne des Artikels 4 Abs. 3 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Erstmals sollte eine solche Evaluierung nach einem Jahr erfolgen. Fehlentwicklungen und allenfalls durch neue Therapien geänderte Rahmenbedingungen sind laufend anzupassen.
01.01.03

Der Rahmensatz für die schweren Formen von Hauterkrankungen sollte, wie schon bisher gewährt, auf 100 % angehoben werden, da Hauterkrankungen, insbesondere wenn sie im Gesicht oder an exponierter Stelle in massiver Form auftreten, zu gravierenden Auswirkungen, auch auf das gesellschaftliche Leben und die damit verbundene Teilhabe, führen können.

02.01.04

Der Rahmensatz wird, anders als bisher bei schweren Funktionseinschränkungen, nur bis 80 % gewährt. Auch hier sollten 100 % erreicht werden können.

02.04.03
Schwere Beckenschäden konnten nach alter Rechtslage auch einen GdB über 50 % bewirken. Nach der Einschätzungsverordnung sind selbst bei schwersten Deformierungen nur mehr 40 % möglich. Hier kommt es zu gravierenden Veränderungen, da nicht mehr über 50 % GdB erreicht werden kann und somit der Betroffene auch nicht mehr zum Kreis der „begünstigten Behinderten“ zählen kann, die abgelehnt werden müssen.

02.05.41 – 02.05.54

Beim Verlust oder schwerer Funktionseinschränkung der Zehen fällt auf, dass im Vergleich zur vorherigen Richtlinie bedeutend weniger Prozente zuerkannt werden können (z.B. bei Verlust aller Zehen statt 60 % nur mehr 30 %). Dies ist nicht nachvollziehbar.

02.06.10

Das Gleiche gilt bei einer Oberarmpseudoarthrose schlaff, bei der nur mehr 20 % statt bisher 60 % für den Gebrauchsarm gewährt werden könnten.

03.01.

Es ist sicherzustellen, dass bei fehlender Sprache oder Artikulationsfähigkeit, die Untersuchung in Gebärdensprache oder anderen benötigten Kommunikationsformen erfolgt.
03.01.04, 03.07.03, 03.08.02

Die Zuordenbarkeit bestimmter Fakten als Maßstab für die Beurteilung des GdB wie z.B. der Bezug von Pflegegeld oder dem Vorhandensein eines Sachwalters erscheint besonders schwierig bei Menschen mit psychischen Behinderungen, da hier oftmals die Voraussetzungen für den Bezug von Pflegegeld vorliegen würden, manchmal jedoch von den Betroffenen mangels Krankheitseinsicht oder mangels ausreichender Motivation nicht beantragt wird.

Ähnlich problematisch wird das Erfordernis des Vorhandenseins eines Sachwalters gesehen. Wird die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen herangezogen, so ist anzumerken, dass vermehrt auf ein Unterstützersystem zurückgegriffen werden muss, das das System des Sachwalters hintanstellen soll. Auch mit der letzte Novelle des Sachwalterrechts wurde festgelegt, dass eine Sachwalterschaft nur dann in Anspruch genommen werden soll, wenn auch im nahen Umfeld keine passende Unterstützung gefunden werden kann (z.B. Familie oder Betreuungspersonen). Daher ist davon auszugehen, dass das Instrument der Sachwalterschaft rückläufig sein wird.
Weiters geht aus der Anlage oftmals nicht hervor, ob bei den einzelnen Punkten alle genannten Kriterien vorliegen müssen oder nur einzelne bzw. auch nur das Vorliegen eines Kriteriums ausreicht.
03.01.02, 03.01.03
Das Abstellen auf die Messung des IQ wird insofern als problematisch angesehen, als die Testparameter vorrangig Fähigkeiten fokussieren, die für den schulischen Erfolg wichtig sind (z. B. abstrakte Denkprozesse, Problemlösefähigkeit). Weniger berücksichtigt wird dagegen die Fähigkeit, nach funktionalen Gesichtspunkten zu klassifizieren. Daher ist eine individuelle Einzelfallbeschreibung im Rahmen einer systematischen Analyse der Mensch-Umwelt-Verhältnisse als zielführender anzusehen.
03.01.04

Die Formulierung „anamnestisch kaum bildungsfähig“ ist abzulehnen, da jeder Mensch bildungsfähig ist und nach der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen auch das Recht auf Bildung hat. Eine Stigmatisierung mit dieser Diagnose würde das Recht auf Bildung absprechen.
03.02

Es werden Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache erfasst. Dabei ist offensichtlich, dass nur eine medizinische Sicht herangezogen wird (die Fähigkeit, verbal und akustisch mit der Umwelt kommunizieren zu können) und die Gebärdensprache außer acht gelassen wird. Dies widerspricht der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Die „Kommunikationsunfähigkeit“ wird mit dem Beispiel Landau-Kleffner-Syndrom gleichgesetzt. Dies betrifft jedoch nicht alle Fälle, da dem Österreichischen Gehörlosenbund ein hörendes Kind mit dieser Diagnose bekannt ist: Es ist zwar „stumm“, kann sich aber dank Gebärdensprache einwandfrei äußern.

Es wird auf einen Druckfehler in 03.02.03 hingewiesen: Es handelt sich um das Landau-Kleffner-Syndrom.

03.05.01, 03.05.02, 03.06.02

Wird auf die Inanspruchnahme einer Psychotherapie als Voraussetzung der Zuerkennung verwiesen, so wird angemerkt, dass dies in der Mehrheit der Fälle auch eine Kostenfrage für die Betroffenen darstellt, da die Kostenübernahme durch die Krankenkassen nicht oder nicht zur Gänze gesichert ist.

Auch ist die Möglichkeit zur Erlangung einer Psychotherapie nicht flächendeckend in Österreich gegeben (z.B. in ländlichen Regionen).
04.02.03

Die Bulbärparalyse schweren Grades wird nunmehr mit 70 % statt mit 80 % bewertet und die schwerste Form, die einen GdB von 100 % aufweisen würde, wird nicht mehr anerkannt.

04.03

Vorerst sei darauf hingewiesen, dass es zweifellos statt "Querschittsyndrom" "Querschnittsyndrom" heißen sollte.

Das derzeit geltende Regelwerk nimmt Bezug auf die wesentlichen Merkmale, Ausprägungen und daraus resultierende Restfunktionen und berücksichtigt dabei Lähmungshöhe und das Ausmaß an Rollstuhlabhängigkeit.

Der vorgelegte Entwurfstext von 04.03 beschreibt primär inkomplette Formen von Querschnittlaesion und unterschiedliche Ausprägungen von Restgehfähigkeit, was auch aus den, in Klammer gesetzten Bezugnahmen auf einzusetzende Hilfsmittel (Gehstock, Rollator, etc.) ableitbar ist. Keinerlei Bezug genommen wird auf das Hilfsmittel Rollstuhl.

Derzeit wird im Text ausschließlich auf Einschränkungen der Mobilität Bezug genommen. Eine Bezugnahme auf, mit Querschnittlaesionen einhergehende Darm- und Blasenlähmungen unterschiedlichen Ausmaßes und die sich daraus ergebende höhere Bemessung des GdB-Prozentsatzes ist dringend notwendig.

Zu präzisieren ist unbedingt, welche Bedeutung dem Begriff „Transfer“ zukommen soll. Dieser Begriff findet sich derzeit sowohl in der Rehabilitationsmedizin, als auch in den einschlägigen Hilfsmittelnormen im Zusammenhang mit dem Umstieg vom Bett oder einer Sitzgelegenheit auf einen Rollstuhl und vice versa.

Da mit dem vorliegenden Text von 04.03 nebst einer Verunsicherung der Rechts- und Entscheidungsträger auch mit einer Verschlechterung in der Zumessung des GdB für die zu begutachtenden Personen zu befürchten ist, ist diese Passage komplett neu zu formulieren. Dabei sollten auch gebräuchliche Begriffe der Rehabilitationsmedizin und der Normung, wie „Paraplegie“, Tetraplegie“ unter Beifügung von „komplett“, bzw. „inkomplett“ in Verbindung mit den zum Einsatz kommenden Hilfsmitteln (div. Gehhilfen, Rollstuhl, etc.) Eingang finden.

05.01

Es ist nicht nachvollziehbar, warum schwere Hypertonie nicht miterfasst wird und auch einen höheren Einschätzungsgrad erwirken kann.

05.04

Auch für schwerste Nierenerkrankungen kann nur mehr eine Einstufung bis zu 80 % erreicht werden. Für schwere Erkrankungen sollten weiterhin 100 % erreicht werden können.

06.06.03
Neben der I-Pension sind auch die Berufs- und Erwerbsunfähigkeitspension zu erwähnen.
09.01
Schilddrüsenerkrankungen sollten auch in der neuen Einschätzungsverordnung selbständig Berücksichtigung finden und entsprechend eingestuft werden können.

12.02.

Besonders aus diesem Unterpunkt geht hervor, dass die Anlage auch als Orientierungshilfe für Mediziner gelten soll. Die ÖAR merkt hier noch einmal an, dass die Einschätzung des Grades der Behinderung ausschließlich eine Rechtsfrage ist!

Nähere Ausführungen sind in der Stellungnahme des Österreichischen Schwerhörigenbund aufgelistet.
12.03.02
Bei schweren Gleichgewichtsstörungen soll im Hinblick auf die Beeinträchtigung im Alltag auch eine Einstufung wie bisher bis 100 % möglich sein.

In weiteren Einzelheiten verweist die ÖAR auch auf die Stellungnahmen ihrer Mitgliedsorganisationen und auf die Stellungnahme des Monitorinausschusses.

Abschließend bleibt anzumerken, dass die geltende Richtsatzverordnung durch eine umfangreiche Judikatur des VwGH (über tausend Judikate) in den wesentlichen Punkten abschließend ausgelegt ist; für die neue Einschätzungsverordnung wird eine gesicherte Interpretation durch den VwGH erst nach Jahren zu erwarten sein. Die Frage bleibt offen, ob eine komplette Neuordnung der Richtsätze erforderlich ist, oder ob die in weiten Teilen brauchbare und ausjudizierte Richtsatzverordnung an die geänderten Fakten angepasst und „modernisiert“ werden sollte.

Jedenfalls regt die ÖAR dringend eine Überarbeitung der vorliegenden Gesetzesmaterie an. Dies muss mit intensiver Einbindung der Behindertenorganisationen, wie dies in Artikel 4 Abs. 3 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen gefordert wird, erfolgen.
Wien, am 5.2.2010
Österreichische�Arbeitsgemeinschaft für�Rehabilitation (ÖAR)�Dachorganisation der �Behindertenverbände Österreichs


Dr. Christina Meierschitz ( DW 119


E-Mail: � HYPERLINK "mailto:meierschitz.recht@oear.or.at" ��meierschitz.recht@oear.or.at�
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